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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1973

Norm

ABGB §1400 C

Rechtssatz

Die Gutschrift der den Überweisungsauftrag empfangenden Bank scha5t gegen diese einen selbständigen Anspruch

des zu ihr in einem Giroverhältnis stehenden Begünstigten, selbst wenn sie über das Vorhandensein einer Deckung

irrte.
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